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(4) Die Staatliche Plankommission erarbeitet im Pro
zeß der gesamlvolkswirtschaftlichen Planung und Bi
lanzierung die Richtung und die Schwerpunkte für die 
Entwicklung der wirtschaftlichen und wissenschaftlich- 
technischen Beziehungen der Deutschen Demokrati
schen Republik zum Ausland und sichert die enge Ver
bindung der sich für die internationale Zusammenar
beit ergebenden Aufgaben mit der Ausarbeitung und 
Bilanzierung der Perspektiv- und Jahresvolkswirt
schaftspläne. Sie arbeitet dazu auf der Grundlage eige
ner analytischer und prognostischer Untersuchungen 
sowie Materialien anderer Staatsorgane Konzeptionen 
aus und legt dem Ministerrat entsprechende Vorschläge 
vor.

(5) Die Staatliche Plankommission gewährleistet bei 
der Ausarbeitung und Gesamtbilanzierung der Perspek
tiv- und Jahresvolkswirtschaftspläne, insbesondere 
über die Bezirksplankommissionen als Organe der 
Staatlichen Plankommission und der Räte der Bezirke, 
die rationellste Standortverteilung der Produktivkräfte 
und die territoriale Koordinierung der Entwicklung der 
Volkswirtschaft.

(6) Die Staatliche Plankommission erarbeitet in Über
einstimmung mit den Erfordernissen des sozialistischen 
Reproduktionsprozesses die ökonomischen Hauptpropor
tionen für die Entwicklung der nichtmateriellen Berei
che.

(7) Die Staatliche Plankommission ist im Aufträge 
des Ministerrates für die Anleitung und Kontrolle der 
Ministerien und anderen zentralen Staatsorgane bei der 
Ausarbeitung der Pläne verantwortlich. Sie hat den 
Prozeß der Ausarbeitung der Planangebote vom Stand
punkt der Durchsetzung der gesamtvolkswirtschaftli
chen Interessen zu beeinflussen und an der Gestaltung 
der Planvorschläge bei voller Wahrung der Eigenver
antwortlichkeit der Staats- und Wirtschaftsorgane mit
zuarbeiten. Die Staatliche Plankommission gewährt 
Konsultationen, insbesondere zu den Problemen der 
volkswirtschaftlichen Verflechtung, der Sicherung der 
proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft sowie 
grundlegenden volkswirtschaftlichen Aufgabenstellun
gen.

(8) Die Staatliche Plankommission analysiert und 
kontrolliert schwerpunktmäßig die Durchführung und 
Einhaltung der Hauptproportionen der Jahresvolks
wirtschaftspläne.

(9) Die Staatliche Plankommission hat grundlegende 
volkswirtschaftliche Fragen, die insbesondere mehrere 
Bereiche der Volkswirtschaft betreffen, in Zusammen
arbeit mit den zuständigen Ministerien und anderen 
zentralen Staatsorganen gründlich zu untersuchen, 
rechtzeitig zu koordinieren und zu entscheiden bzw. 
dem Ministerrat zur Entscheidung zu unterbreiten.

§3

(1) Zur Schaffung des notwendigen wissenschaft
lichen Vorlaufes für die Ausarbeitung bilanzierter 
Planprojekte und zur Eingruppierung dieser Plan
projekte in die gesamtstaatlichen Belange übergibt die 
Staatliche Plankommission den zentralen Staats
organen sowie den Räten der Bezirke für die ihnen 
unterstellten Bereiche eine Staatliche Vorgabe.

(2) Die Staatliche Plankommission hat entsprechend 
ihrer Verantwortung für die Gesamtbilanzierung und 
den von ihr vorgenommenen volkswirtschaftlichen 
Verflechtungsberechnungen bei der Verteidigung der 
auf der Grundlage der Staatlichen Vorgabe ausge
arbeiteten Planprojekte, ausgehend von den neuen 
Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik und ihrer 
rentabelsten Anwendung in der Produktion, von den 
Ministerien und anderen zentralen Staatsorganen 
Varianten zu verlangen, die die effektivste Gestaltung 
des volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses er
möglichen.

(3) Bei der Verteidigung der Planprojekte hat die 
Staatliche Plankommission insbesondere zu prüfen, 
wie die zentralen Staatsorgane mit ihrer Rationalisie- 
rungs- und Investitionskonzeption die Kennziffern der 
Staatlichen Vorgabe für die Produktion wichtiger 
Haupterzeugnisse und Erzeugnisgruppen, für die 
Fondseffektivität, den Außenhandel und den Lohn
fonds einhalten bzw. verbessern. Besonderes Gewicht 
hat sie auf den Nachweis der komplexen Bilanzie
rung volkswirtschaftlich entscheidender Haupterzeug
nisse und Erzeugnisgruppen sowie auf die Ein
schätzung der Lösungswege hinsichtlich einer volks
wirtschaftlich optimalen Variante für die wissen
schaftlich-technischen Aufgaben zu legen.

(4) Die Staatliche Plankommission hat die Vor
schläge der Ministerien und anderen zentralen 
Staatsorgane zur Organisierung des wissenschaft
lichen Vorlaufes in den kommenden Jahren und die 
Vorschläge zur Präzisierung oder effektiveren Gestal
tung des Perspektivplanes einschließlich der dazu er
forderlichen Bilanzrechnungen aus gesamtvolkswirt
schaftlicher Sicht zu beurteilen und die erforderlichen 
Entscheidungen zu treffen bzw. dem Ministerrat ent
sprechende Vorschläge zur Beratung und Beschluß
fassung zu unterbreiten.

(5) Als Ergebnis der Verteidigungen der Plan
projekte und auf Grund eigener Berechnungen und 
Lösungsvorschläge hat die Staatliche Plankommission 
den Entwurf der Staatlichen Aufgabe auszuarbeiten. 
Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission hat 
dem Ministerrat die optimale volkswirtschaftliche 
Variante der Staatlichen Aufgabe zu unterbreiten und 
vor ihm zu verteidigen.


